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Sitzungsvorlage

Federführend:
62 Bauordnungsamt

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2018/1486-62

öffentlich

2105/17
21.03.2018
Beese Thomas

"Sophia living lab"
Verlängerung der Befristung der Baugenehmigung Az 2243/12 um weitere 5 
Jahre
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.04.2018 Bau- und Werksenat Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Kurzbeschreibung:

Der Bau- und Werksenat hat mit Beschluss vom 07.11.2012 für die Errichtung eines Musterhauses "So-
phia living lab" der Erteilung der auf 5 Jahre befristeten Baugenehmigung, d.h. bis 31.12.2017 zuge-
stimmt. Der Mietvertrag für die Überlassung des städtischen Grundstücks wurde bereits am 08.03.2016 
um weitere 5 Jahre bis 31.12.2022 verlängert.
Die Bauherrin hat mit Schreiben vom 27.11.2017 die Verlängerung der Baugenehmigung um weitere 5 
Jahre mit demselben Auslauftermin (31.12.2022) beantragt.
Weitere Beschreibung siehe Sitzungsvorlage vom 22.10.2012 (Anlage 5).

Größe des Bauvorhabens:
-Wohnhaus
  Breite: 8,47 m Länge: 16,36 m Höhe:     3,21 m
-Doppelcarport und Abstellraum:
  Breite: 6,00 m Länge:    9,00 m Höhe: ca. 2,60 m

Genehmigung Art. 55 Abs. 1 BayBO        bereits ausgeführt:    ja
Antragseingang: 30.11.2017
        vollständig: 

Planungsrechtliche Beurteilung - BauGB

Außenbereich (§ 35 BauGB)
Beantragt ist eine Verlängerung der auf 5 Jahre (ursprüngliche Auslauffrist 31.12.2017) befristeten Er-
richtung eines Musterhauses für das "SOPHIA living lab".
Aus planungsrechtlicher Sicht handelt es sich bei dem Anwesen um ein Grundstück im Außenbereich, das 
im wirksamen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt ist. Demnach entspricht 
das Vorhaben nicht den Darstellungen des Flächennutzungs- bzw. Landschaftsplanes. Zudem ist dieses
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Grundstück eine Beregnungsfläche für den Erwerbsgartenbau. Bei den vorhandenen Anwesen in der 
unmittelbaren Nachbarschaft handelt es sich um Gärtneranwesen, die im Außenbereich privilegiert 
sind.
Gemäß § 35 Abs. 2 BauGB wurde dem befristeten Vorhaben planungsrechtlich bereits unter dem 
Az. 2243/12 zugestimmt. Eine Verlängerung der Befristung um nochmals 5 Jahre kann auch jetzt 
und erneut befürwortet werden.

Bauordnungsrechtliche Beurteilung - BayBO:

Nachbarzustimmung: nein: ist noch vorzulegen (Fl.Nr. 5955/7)

Kfz - Stellplätze:
erforderlich: 2 anrechenbar: 2 nachzuweisen: 0
Nachweis auf Baugrundstück: 2

Fahrradabstellplätze:
erforderlich: 0 anrechenbar: 0 nachzuweisen: 0
Nachweis auf Baugrundstück: 0 

Barrierefreiheit: nachgewiesen

Für das Vorhaben gibt es einen städtebaulichen Vertrag, der eine eventuelle Verlängerung schon vorausge-
dacht hat, weshalb er heute nicht ergänzt werden muss.

II. Beschlussvorschlag:

Der Senat stimmt dem Antrag auf Verlängerung der Geltungsdauer der Baugenehmigung um weitere
5 Jahre, d.h. bis 31.12.2022, zu.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 
x 1. keine Kosten 

2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-
nanzplan  gegeben ist 

3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 
Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 
Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:
In das Finanzreferat zur Stellungnahme.
Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n: (Die Anlagen sind aus Datenschutzgründen für die Öffentlichkeit nicht sichtbar)

01 Lageplan
02 Ausschnitt aus Flächennutzungsplan
03 Grundriss
04 Schnitte
05 Sitzungsvorlage vom 22.10.2012 f. BWS 07.11.2012

Verteiler:



Vorlage VO/2018/1486-62 der Stadt Bamberg Seite: 3/3



;, 
/ 
I 
/ 

594716 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

I 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
5955/2 

594713 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

5880 

A 
N 

0 10 25 ===== Mctu 

/ 

/ 

53·. 

/ / 
594712/ /' 

5947 

/ / 
/ 

/ 

/ 

5879 

A:w:szug aus dem Katesterxartenwerk im Maßstab 1: 1000 
Gemarkung: Bamberg 1/ermessungsamt Bamberg, 13.09.21J! 2 

Die Erstellung von Auszügen aus dem Katasterkartenwerk ist der das Kataster führenden Behörde vorbehalten. 
Vervielfältigungen (kopiert bzw digitalisiert uncl ED\/-gesoeichert) sine/ nur für den eigenen Bedarf gestattet. 
Die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt. ;.:: 
Zur Maßentnal1me nur bedingt geeignet; insbesondere bei lang gestrichelt dargestellten Grenzen kann es z:.i 
größeren Ungenauigkeiten kommen. 
in der Darstellung der Grenzen können Veränderungen cerücksichtiqt sein, , ... , ·,; 
die ccch ·7icht :n ':l~.s !J(! ... rdb1.:ch Üb{➔rroff1r0er' 3inc:. 
Ol::r Gebä.cr1'.:;nac=-:·N~2-is «ar-n '-tO(YI l)r~!ich~~(l S·~sta~c S·J'heici-:er. 



Ausdruck aus dem Geodatenbestand 
~J 
T 

,,VJ 
STADT BAMBERG 

955/2 

5955/3 

5880 

DokumenUBearbeiter/in: S. Knöppe! 
Druckmaßstab: 1 : 1000 Druckdatum: 10.01.2018 

5878 

Wichtiger Hinweis: Auszug aus dem GIS der Stadt Bamberg. Es wird keinerlei Haftung bezüglich Datengenauigkeit und Rechtssicherheit übernomme · ss J11. AcZ Jo 1 
KEIN BEBAUUNGSPLAN VORHANDE!N 



+~ • 

l HOLZFASSAOE l 
847 

416! 4 30~ 

<116~ 27 380 235 

23~1 I 2 36~ 135 130 ,'°, 126',/3' 240 23'n 
" 2 83~ I ~.2~0 i 123 4 30~ 

~(co::t§i ml 

553s ,oo l 9351 
2.28 

~ 
380 401 I 380 23'11 

' 1JSII 550 23slf 
4.27 420 

047 

I PUTZFASSADE I 

r!r I 'I 

l, \ ~ \ i 

rn a co 
(1) 

"' g. 
0 g: 

m u, 

~ 
0 
0 

i l!lII ~ 
<-~ 

§~~ [ ~ g,!\>i ~ .. 
l 3 3~ § 0 :,•. "' ~11 " "' ~ "C 

t P' l ::,- 

3l 
u, 
::;; 
i: 
::, 
ca 

m 5· 
"' Ill 
CT 
(11 
-c w 
::, 
C: 
::, 

"' 

I 



) 

)> 
:, 
(/) 

~ro 
:, 

~
(/) 
g.
:, 
:=:

"' "' 

m
:5 
IQ

"' C" 
CD
"O 
iii 
::, 
C 
::, 
IQ

en 
(") 
::::r 
:::,
a
)> 

►
s: 

" _.
_.
0 
0 

~
0
0

~~ -u

! m .. 
I 

I N ~



Sitzungsvorlage 

Federführend: 
62 Bauordnungsamt 

Beteiligt: 
Referat 6 

Vorlag

Status: 

Aktenz
Datum: 
Referent: 

e- Nr: VOI2012/04

öffentlich 

eichen: 2243112 
22.10.2012 
Hk Michael 

-. 1 

~8-62 

Errichtung eines Musterhauses "S
Bam berg, VilJachstr.13 

OPHIA living lab" (Befristung 5 Jahre), 

Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

07.11.2012 Bau- und Werksenat 

ZusUlndigkeit 

Entscheidung 

L SitzUDgsVortrag: 

KurzbeschreibuDg: 
Beantragt ist die auf 51ahre befristete Errichtung eines Musterhauses (eingeschossig mit 
Flachdach) rur das Projekt "SOPHIA living lab". Bei dem von einem Fertighaushersteller 
konzipierten Wohngebäude handelt es sich um ein aufden ländlichen Raum ausgerichtetes 
Konzepthaus ftir wohn- und gesundheitsunterstOtztes Leben zu Hause. Es zielt daraufab, einen 
barrierea11l1en oder möglichst barrierefreien Wohnraum zu bieten und soll dazu beitragen, das 
Leben zu Hause sicher, gesund und komfortabel zu gestalten. Produkte sowie ausgewählte 
Forschungsergebnisse regionaler Hochschulen und Universitäten sollen in dem Gebäude 
vorgestellt und getestet werden. Ebenfalls ist angedacht, dass Mitarbeiter der SOPIDA living 
network GmbH das Konzepthaus mieten und bewohnen. Weiterhin ist die Errichtung eines 
Doppelcarports mit Abstellraum geplant. 
[SOPffiA = Soziale Personenbetreuung - Hilfen im Alltag] 

Größe des Bauvorhabens: 
- Wohnhaus 

Breite: 8,47 m Länge: 16,36 m 
Doppelcarport und Abstellraum 
Breite: 6,00 m Länge: 9,00 m 

Höhe: 

Höhe: c

3,21 m 

a. 2,60 m 

Genehmigung Art. 55 Abs. 1 BayBO bereits ausgefllhrt: 
Antragseingang: 

vollständig: 

D ja ~ nein 
28.09.2012 
18.10.2012 

PlaDungsr«htliche Beurteilung - BauGB 

l:8J Außenbereich (§ 35 BauGB) 
Nach Flächennutzungsplan - Gebietscharakter: Fläche fUr die Landwirtschaft 
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Das Bauvorhaben entspricht nicht den Darstellungen des Flächennutzungs- bzw. 

Landschaftsplanes. Zudem ist dieses Grundstück eine Beregnungsfläche fiir den 

Erwerbsgartenbau. Bei den vorhandenen Anwesen in der unmittelbaren Nachbarschaft 

handelt es sich um Gärtneranwesen, die im Außenbereich privilegiert sind. 

Gemäß § 35 Abs. 2 BauGB kann das befristete Bauvorhaben als "Sonstiges Vorhaben" 

zugelassen werden, wenn im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit der Bauherrin 

eine Rückbauverpflichtung einschließlich Bürgschaft nach Ablauf der Fünfjahresfrist 

geregelt wird. Die Erschließung ist gesichert. 


Bauordnungsrechtliche Beurteilung - BayBO: 

Nachbarzustimmung: 181 ja: 0 nein: 

Kfz - Stellplätze: 
erforderlich: 1 anrechenbar: -/- nachzuweisen: 1 

gemäß Ste11platzsatzung (Beschränkungszonen) sind abzulösen: -/

Nachweis aufBaugrundstück: 1 Nachbargrundstück: -/

Ablösung der Stellplatzpflicht: -/

Kinderspielplatz: 
D nachgewiesen 181 nicht erforderlich D abzulösen 

Barrierefreiheit: D nicht erforderlich ~ nachgewiesen 

Bußgeldverfahren wW"de eingeleitet ~nein 

Besonderheiten: 
Die Stadt Bamberg ist Eigentümerin des Baugrundstücks. Mit der Bauherrin wurde eine Nutzungs
vereinbarung mit einer festen Vertragslaufzeit bis 31.12.2017 abgesch lossen (Verlängerungsoption 
um jeweils ein weiteres Kalenderjahr, faUs nicht durch eine der Vertragsparteien gekündigt wird). 
Sollte eine Verlängerung angestrebt werden, ist ein entsprechender Bauantrag erneut zur Prüfung 
vorzulegen. 

Denkmalpßegeriscbe Beurteilung - DScbG: 

Stadtdenkmal : ~nein 

Einzeldenkmal: ~nein 

Zustimmung der örtl. Denkmalpflege: Dnein ~ nicht erforderlich 

BLfD: D nein [8J nicht erforderlich 


II. Beschlussvorschlag 

Der Senat stimmt der baurechtlichen Genehmigung zu. 
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